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.!. n fraß. e ~a n t 'IV 0 r tun g. 

,Die Abg.Dr.S,rt-ü b e r 'Und GGnossen haben aJn 8.November 1950 an den 
Bundesminister,tür Justiz eine Anfrage betreffendPressemeldungenüber, 
Staatsanwalt Dr.Butschek gerichtet. In einem derV±.er Punkte dieser An-

- frage wurde der Minister-aufgefordert;, ent'sprechendeErhebungen zu verall-
-lassen, ob im Jahre 1948 einVerf'ahren gegen Staatsanwalt Dr.Butschek an-
hängig war; wenn ja, mitzuteilen, welchen Umständen ~ufolge dieses Verfahrol': 
eingest,ell t wurde und das Oberlandsgericht Gra-z die~itiscl1e Besa,tzungs-' 
macht, das Justizlllinisterium und die Oherstaatsanwalt.schaft V9ß. diesem 
Verfahren nicht unterrichtete., 

In Beantwortung diase:r Anfrage gab Juatizministar Dr.Tsohad.ek bekannt., 
dass dia Einll,olung eines l3-erichtes des OberlrmdesgerichtspräsidiumsGraz 
über die Art und die Ergebniss'edes in der Anfrage erwähnten V~rfqhren8_ 
und über--das_Unterbleiben einer Berichterstattung über dasselbe veranlasst 
wurde. Falls ein solches Verfahren tatsächlich gelaUfen ~sein sOllte,wardo 
die:Beantw~rtU!J& der' lmfrage noch ereänztwerden.-- ~. -

Jiunmehr ist diese Ergänzungde;rAmra.ge erfol"gt~. Dar.Bundesminister 
~n dieser . . ' 

:fjihrt :folgentles aus g 

Im Jahre 1948 war weder ein Strafverfahren noch ein Disziplinarver

fahren gegen Dr.\filhel.m/Butsehek anhä.nb~g~ Wohl/~a.b~r wurde d~r Genannte 
( 

über Auftrag des Bundesministeriums für Justiz durch das Oberlandesgeriohts-

präsidium Grazzur StellUngnahme zu der vom tsohechoslowa.kisohen,Min1steri~ 
::, . 

für au.sWärtige~;AngelQgenhei"!ienunter Zl.112.565!V';"'4!48 Vom ~6.l948 über-
. . 

m1ttelten Abschri,ft seines Fragebogens vom 29.7.1939 betr. Feststellung 

der deutsohen Vollcszugohörigkeit aufgefordert, welchem Auftrag<? er mit 89i

nem.eigenhändig gefertigten unu. vom'Öbexlandesgerichtspräsidium GraZmit 

Bericht vom 11.8.1948 vorgelegten Schreiben vor.! 9~8.l948 entspraoho 

Da. «eg~n Di~ Wilhelm Butschek im Jahre _i948 wec1~r eid Strafverfahr,'Pl, 

',. noch, ein Di~ip11narV'erfahran -anhfulgigwar;lmnnte auoh'keine Verständigung 

über- ein derartiges Verf,ahren an die, hri tische Bosatzungsma.,oht und an die 
. . 

Obj3l:"staa.tsanwaJ,tsohaft Graz seitens'des Oberlandesgerichtspräsidiwns Graz 

ergehen. 
\ 
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